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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 297/85 

GZo2336/85 

Zu Zl o: 

Betrifft: 

Museumstraße 7 

1070 W i e n 

GZ 6420002/2-II 1/85 

Entwurf einer Bewährungshilfegesetznovelle 1985 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Über­

sendung des Entwurfes einer Bewährungshilfegesetznovelle 1985 

samt Erläuterungen und beehrt sich, dazu folgende 

S t e l  1 u n g n a h  m � 

abzugeben .. 

1) Der Entwurf der Bewährungshilfegesetznovelle 1985 wird zu­

stimmend begrüßt .. 

2) Die in § 27 a AbSa 2 vorgesehene Möglichkeit der freiwil­

ligen Betreuung nach Ablauf der Probezeit widerspricht in­

sofern der Bedeutung einer Probezeit, als mit deren erfolg­

reichem Ablauf die Läuterung des Verurteilten anzunehmen 

ist .. 
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Es wäre daher die freiwillige Betreuung nach Ablauf der 

Probezeit auf jeDe Fälle einzuschränken, in denen die 

Probezeit auf Grund einer Amnestie oder eines Gnadenge­

suches verkürzt wurdeo 

3) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag regt an, eine 

Bestimmung aufzunehmen, wonach bei Neueinleitung oder Durch­

führung eines Strafverfahrens gegen den Betreuten das 

Gericht den Bewährungshelfer unverzüglich zu verständigen hato 

Hiedurch wäre dem Bewährungshelfer der Gesamtüberblick über 

die seinen Schützling betreffenden Verfahren wesentlich er­

leichterto 

4) Darüberhinaus wird angeregt, eine Bestimmung über die Zu­

sammenarbeit der Bewährungshelfer mit den Verteidigern auf­

zunehmen; diesbezüglich wird auf die beigelegte Stellung­

nahme der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer vom 290Juli 

'1985 verwieseno 

Wien, am 100September 1985 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr 0 SCHUPPICH 

Präsident 
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Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer in Graz 

Salzamtsgasse 3!lV . 8011 Graz • Postfadl 557 . Telefon (031 6) 100290 
Girokonto NT, 0009·058S9! bl!i d�r Stp.;enlliirlö,roN\ Spark, .. ,.e 111 Gral. Sparkassellpla!1 •. PSI{ NT. Il40.514 

An den 

Ös terreichischen 

Rechtsanwaltskammertag 

z.H. Herrn Präsidenten 

Dr. Walter Schuppich 

Rotenturrnstr. 13 

1010 Wien 

Graz, arn 29. JulI 1985 

7) [41.Anz-X 

Betrifft: 

/;.�; /� J'� J1 � 
• ßewährungshHfegesetznoveile 1985, I.Z1. 297 ,si. 

"bU:"'-,L..Q�ro.a 1 t eo bär.: k 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Hiezu erstattet der Ausschuß der Stmk. Rechtsanwaltskammer , der sich in seiner 

Sitzung vom 24. 7. t 985 mit diesem Entwurf beschäftigt hat, nachstehendes 

Gutachte n: 

J.) Der Entwurf der Bewährungshilfegesetznovelle 1985 wird zustimmend begrüßt. 

2.) Aufgrund einer eingehenden Aussprache mit der BewährungshHfestelle in Graz 

regt der Ausschuß an, in das Bewährungshilfegesetz an passender Stelle, z. B. 

als § 27 b, mit der Überschrift "Zusammenarbeit der Bewährungshelfer mit 

den Verteidigern" eine Bestimmung aufzunehmen, die ungefähr wie folgt zu 

lauten hätte: 

a) Wird für einen Beschuldlgten oder Angeklagten, der einen Bewährungshelfer 

hat, während der Da uer der ßewährungshilfe ein Strafverfahren neu einge-
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leItet oder durchgeführt, so ist vom Gericht der Bewährungshelfer unverzüg­

lich zu verständigen. Ist für diesen Beschuldigten ein VerteidIger als Wahl-

verteIdiger, ex offo ., Verteidiger Ver dfeverteidiger bestf'Ht, 

so hat der Bewährungshelfer mit dem Verteidiger sofort Verbindung aufzu­

nehmen, mit dem Ziele, durch Zusammenarbeit des Bewährungshelfers mit 

dem Vertejdiger� dle für den Beschuldigten oder Angeklagten bestmögliche 

Lösung im Sinne der Zje.le der ße\vährungshWe durch entsprechende Schritte 

und Anträge z.u erreichen. 

b) Wird der Bewährungshelfer aufgrund des Urteiles oder nachträglich bestellt, 

so hat er sich aus dem Strafakt Kenntnis von der Person des im Verfahren 

tätig gewesenen Verteidigers zu beschaffen, sich mit diesem ins Einvernehmen 

zu setzen, sich vom Verteidiger aJle Informationen gegen zu Jassen, die zur 

ErfüJlung der Bewährungshilfeaufgaben notwendig oder förderlich sind und 

vor aUem bei Zwischenfällen, die zu einer Fortführung oder Neueinleitung 

eines Strafver:fahrens gegen den Betreuten führen könnte sofort mit dem 

Verteidiger Verbindung aufzunehmen und anzuregen, daß der Verteidiger 

die Verteidigung wieder übernimmt und führt. 

d Erfährt eln Verteidiger von der Bestellung eines Bewährungshelfers, so hat 

er die Ptlicht, den Bewährungshelfer von seiner Tätigkeit· zu informieren. 

Begründung: Damit dürfe eine Zusammenarbeit legaliSiert sein, ohne daß das 

Gesetz die Zusammenarbeit zu sehr formaHsiert, die aber andererseits den 

Zielen der ßewährungshilfe zu dienen geeignet ist. 

Beispiele: 

Schadensgutmachung, Ge-sarntüberblick über das Strafverfahren, Einleitung 

von Anträgen nach § 46 StGB, Einleitung von Gnadenverfahren, Erfüllung 

von Weisungen, dIe VHhinderung des Widerrufes bedingter Strafen, Nach .. 

sicht u.ä .. 

Für den Ausschuß der StMk. Rechtsarn.valtskarnrner 

mit freundlichen koHegialen Grüßen 

Der präsident: / 
/ .. l i 

l/I.,f // j /' //: // /1;( ,.f i// 
/. V (, ' {. v L/'tj 

(Dt.' KaJtenbäckr ;' 
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